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47 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl des Europäischen Parlaments am Sonntag, 07. Juni 2009 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der Stadt Salzgitter liegt in 
der Zeit vom 18. Mai 2009 bis 22. Mai 2009 für Wahlberechtigte wie folgt zur allgemeinen Einsicht aus: 

 

Stadtteil 18. Mai 19. Mai 20. Mai 21. Mai 22. Mai 

SZ-Lebenstedt 

Rathaus, BürgerCenter 

 

8.00-16.00 

 

8.00-18.00 

 

8.00-13.00 

 

Feiertag 

 

8.00-13.00 

SZ-Bad 

Bürger-Center 

 

 

8.30-12.30 

 

8.30-18.00 

 

8.30-12.30 

 

Feiertag 

 

8.30-12.30 

 

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der 
Landesmeldegesetze eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 18. Mai 2009 bis zum 
22. Mai 2009 bei den oben angegebenen Stellen der Stadt Salzgitter Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift während der Öffnungszeiten eingelegt 
werden. 
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3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum 17. Mai 2009 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann im Wahlkreis Salzgitter durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist   
              auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

 bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
              Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum  
              17.  Mai 2009 

             oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs.  
             1 der Europawahlordnung bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der  
              Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs 1 der Europawahlordnung,  
              bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs 2 der Europawahlordnung oder 
              der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung  
              entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die  
               Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis  
               der Stadt Salzgitter gelangt ist. 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 05. Juni 2009, 
18.00 Uhr, bei der Stadt Salzgitter mündlich, schriftlich  oder elektronisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) 
angegeben Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 
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6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte, der gleichzeitig Briefwahl beantragt 
 - einen amtlichen Stimmzettel 
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück zu  
   senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Salzgitter vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Im Auftrag 
gez. Knabe 

48 
Fälligkeitstermine im Mai 2009 für Abgaben (Steuern und Gebühren) 

Die Stadtkasse Salzgitter macht die Abgabenpflichtigen auf die nachstehenden Fälligkeitstermine aufmerksam und 
bittet gleichzeitig, die Abgabenbeträge bis zum Tage der Fälligkeit durch Überweisung auf eines ihrer Postgiro- oder 
Bankkonten zu begleichen: 

1. Abgaben lt. Bescheid des Fachdienstes Haushalt und Finanzen 

a) Grundsteuer A         April - Juni  fällig 15.05.2009 
b) Grundsteuer B         April - Juni  fällig 15.05.2009 
c) Straßenreinigungsgebühr       April - Juni  fällig 15.05.2009 
d) Hundesteuer         April - Juni  fällig 15.05.2009 

2. Gewerbesteuervorauszahlung        April - Juni  fällig 15.05.2009 

Das Team Steuern weist daraufhin, dass nur die Steuerpflichtigen, bei denen eine Änderung eingetreten ist, einen neuen 
Jahresbescheid für die Steuern erhalten. Für alle anderen gilt die Festsetzung im letzten Steuerbescheid.  

3. Abfallentsorgungsgebühren  

    lt. Bescheid des Städtischen Regiebetriebes April - Juni  fällig 15.05.2009 

Das gilt nicht für die Abgabenpflichtigen, die der Stadtkasse eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung im Lastschrift-
einzugsverfahren erteilt haben. 
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49 
Öffentliche Zustellungen 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar ist. 

Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid 
Aktenzeichen   vom 

Ryswyk, M. v. Kempstraat 7 Straßenverkehrsgesetz 15.04.2009 
32.4/6901084 NL-5525 BC Duizel 
 
van Meteren, Nick Galjoen 120 Straßenverkehrsgesetz 17.04.2009 
32.4/6904315 NL-3863EV Nijkerk Gld 
 
Golstein, Gerhard    Beuningenstraat 29  Straßenverkehrsgesetz 17.04.2009 
32.4/6904415 NL-5043XN Tilburg 
 
Sahm, Hendrik Robert Lede 72 Straßenverkehrsgesetz 22.04.2009 
32.4/6904729 NL-3075HL Rotterdam 
 
 
Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst Ordnung, Fachgebiet 
Ordnungswidrigkeiten , Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 
04.06.2009 eingesehen werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gelten diese Bescheide als zugestellt. 
 
 
Fachdienst Ordnung 
- Fachgebiet Ordnungswidrigkeiten - 
AZ.: 32.4/ 
 

Fernsprech-Verbindungen: Rathaus SZ-Lebenstedt 83 90, Durchwahl 839 zusätzlich die Rufnummer des Hausapparates. 

BürgerCenter Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Für einzelne 
Dienststellen gelten Sonderregelungen. 

Bankkonten der Stadtkasse Salzgitter: 

Braunschweigische Landessparkasse, Salzgitter-Lebenstedt Sparkasse Goslar/Harz  Postbank Hannover 
(BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 3 803 806 (BLZ 268 500 01) Konto-Nr. 70 000 914 (BLZ 250 100 30), Konto-Nr. 6013 - 300 

Herausgeber: Stadt Salzgitter – Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Druck: Hausdruckerei der Stadt Salzgitter 


